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Vereidigung und Einführung von Herrn Landrat Mario Löhr durch die/den 

Altersvorsitzende/n 

 

 

Gremium Sitzungsdatum Beschlussstatus Beratungsstatus 

 

 

Kreistag 02.11.2020 Kenntnisnahme öffentlich 

 

 

Organisationseinheit Büro Landrat, Kreistag, Gleichstellung 

Berichterstattung     

 

Budget 01 Zentrale Verwaltung 

Produktgruppe 01.03 Sitzungsdienst, Kreisverfassung, Ehrungen 

Produkt 01.03.01 Sitzungsdienst und Kreisverfassung 

 

Haushaltsjahr  Ertrag/Einzahlung [€]   

  Aufwand/Auszahlung [€]   
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Sachbericht 

Nach § 46 Abs. 3 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) wird der Landrat vom Vorsitzenden (Stellvertreter/in 

oder Altersvorsitzende(r)) in einer Sitzung des Kreistages vereidigt und in sein Amt eingeführt. 

 

Da die Wahl der Stellvertreter/innen des Landrates für die Dauer der Wahlzeit 2020 – 2025 noch nicht erfolgt 

ist, führt der/die Altersvorsitzende die Vereidigung und Einführung in das Amt durch. 

 

Ältestes Kreistagsmitglied und damit Altersvorsitzende ist Frau Ursula Schmidt (geb. 07.02.1949), gefolgt 

von Herrn Theodor Rieke (12.02.1949) und Frau Angelika Chur (geb. 08.09.1951). 

 

Zum Verfahren wird Folgendes vorgeschlagen: 

Die/der Altersvorsitzende bittet den neu gewählten Landrat, Herrn Mario Löhr, zu sich. Der Landrat leistet 

nach Vorsprechen durch die/den Altersvorsitzende(n) die Eidesformel nach § 46 Landesbeamtengesetz 

(LBG) NRW: 

 

„Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung 

und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen 

jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“ 

 

 

 

 

Anlagen 

keine 
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